
II - 2cfOS"&r Beilagett zu lieu Steuographischeu Protokolleu 

des Nationalrates XV. Gesetzgebungsperiode 

DER BUNDESMINISTER 
FOR BAUTEN UND TECHNIK 

Zl. 10.101/61-1/1/81 

Parlamentarische Anfrage Nr. 1294 
der Abg. Dr.Pelikan und Gen. betr. 
Beiräte, Kommissionen, Projektgruppen 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Anton Ben y a 

1010 Wie n 

Wien, am 1981 08 13 

/f299/Aß 

1981 .. (!- 17 
~u -129 t{ IJ. 

Auf die Anfrage Nr. 1294, welche die Abgeordneten Dr.Pelikan und 

Genossen am 29.6.1981, betreffend Beiräte, Kommissionen, Projektgruppen, an 

mich gerichtet haben, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu 1): a) und b) 

Von den in der Anfragebeantwortung am 16. August 1978, Zl. 10.101/ 

81-1/1/78, angeführten Projektgruppen, Beiräten und Kommissionen wurden seit

her keine aufgelöst. 

Zu 2): 

Die Arbeiten des Gesamtösterr. Kontaktkomitees für die Dringlichkeits

reihung der Baumaßnahmen an den österreichischen Bundesautobahnen, Bundesschnell

straßen und Bundesstraßen B konnten zum Abschluß gebracht werden. Die Resultate 

dieser Dringlichkeitsreihung wurden verbal, tabellarisch und zeichnerisch in 

einer Broschüre veröffentlicht. Diese Broschüre wurde unter dem Titel "Dring

lichkeitsreihung 1980" den Mitgliedern des Nationalrates, den Bundesministern 

und anderen, am Straßenbau interessierten Stellen übermittelt. 

Der Beirat für die Straßenforschung ist eine ständige Einrichtung 

zur Beurteilung von Forschungsvorhaben und zur Beratung bei der Vergabe von 

Förderungen für Forschungstätigkeiten und Forschungsaufträgen, die aus Mitteln 

der Straßenforschung nach § 6 Bstr.Ges. 1971 finanziert werden. 

Die im Beirat erarbeitete Beurteilung dient dem Bundesminister für 

Bauten und Technik als Entscheidungshilfe für die Auftragserteilung, Förderung 

bzw. Ablehnung der Ansuchen. 
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Der Koordinierungsausschuß elektronischer Datenverarbeitung ist 

eine ständige Einrichtung, dessen Arbeiten im Rahmen des ihm zugewiesenen 

konkreten Aufgabenbereiches weitergeführt wird. 

Beirat für das Technische Versuchgswesen und die Allgemeine Bauforschung: 

Zur allfälligen Empfehlung von eingereichten Forschungsprojekten auf 

den Gebieten des Technischen Versuchswesens und der Allgemeinen Bauforschung 

zur Förderung durch den Bundesminister für Bauten und Technik. 

Elektrotechnischer Beirat: 

Die Tätigkeit dieses Beirates wurde im Sinne des Elektrotechnikge

setzes, BGBl.Nr. 57/1965, weitergeführt. Die tvritglieder des Elektrotechnischen 

Beirates sind im § 14 des Elektrotechnikgesetzes taxativ festgelegt, die Tätig

keit ist ehrenamtlich. 

Kuratorium zur Hebung der elektrotechnischen Sicherheit: 

Die in der Beantwortung der Anfrage Nr. 1964 im Jahre 1978 umschrie

bene Tätigkeit dieses Kuratoriums wurde bzw. wird fortgesetzt. Darüber hinaus 

wurde ein Film "Schach dem Stromtod" hergestellt. 

Der Beirat für Wohnbauforschung beurteilt die eingereichten Forschungs

projekte. Die im Beirat erarbeitete Beurteilung dient dem Bundesminister für 

Bauten und Technik als Entscheidungshilfe für die Förderung bzw. Ablehnung der 

Ansuchen. 

Auf Grund des Bundesgesetzes vom 17.12.1979, BGBI.Nr. 565, mit dem 

das Wasserbautenförderungsgesetz abgeändert wird, wurde der Name der in der An

fragebeantwortung aus dem Jahre 1978 genannten Kommission des Wasserwirtschafts

fonds mit "Wasserwirtschaftsfondskommission" neu festgelegt. 

Zufolge der Bestimmungen der vorzitierten Novelle zum Wasserbauten

förderungsgesetz wurd~ der Aufgabenbereich der Wasserwir~schaftsfondskommission 

erweitert und umfaßt nunmehr die Begutachtung der vom Bundesminister für Bauten 

und Technik auf Grund des Wasserbautenförderungsgesetzes zu erlassenden Richt

linien (Vergaberichtlinien, Technische Richtlinien, Förderungsrichtlinien) und 

der Anträge auf Gewährung von Darlehen und Beiträgen in technischer und wirt

schaftlicher Hinsicht sowie die Beratung des Bundesministers für Bauten und 

Technik in Angelegenheiten des Wasserwirtschaftsfonds von grundsätZlicher Be

deutung. 
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Der Beirat für Bauwirtschaft, der durch eln Versehen bisher nicht 

erwähnt war, setzte neben der laufenden Beratung aktueller Baufragen drei 

Arbeitskreise ein, die unter anderem Vorschläge zur begleitenden Kontrolle 

und zum Vergabewesen erstatteten. 

Eine weitere, dem Baubeirat quasi zuordenbare Gruppe ist die 

Koordinierungsstelle Elektronik in Bau. (KEB) Sie besteht aus drei Arbeits

gemeinschaften AC~ST, AGÖRB und Automation und hat zum Ziel, automationsunter

stützten Datenverkehr zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer des (öffentli

chen) Baus zu reguJ_ieren. Sie verabschiedete mehrere Richtlinien ÖSTLB-Leistungs

beschreibungen, ÖREB, ÖRAL, ÖRAV. Diese stehen nach Empfehlung durch den Bau

tenminister in Anwendung und sind überdies dem Österreichischen Normungsinsti

tut zur Überlei tung in den Stand einer ÖNORJ:vf empfohlen. 

Die Ergebnisse der Arbeitskreise des Baubeirates betreffen die be

gleitende Kontrolle und das Vergabewesen, wurden in der Fachpresse, z.B. ln 

der Österreichischen Bauzeitung laufend gewürdigt und können bei der Behand

lung des Entwurfes zum Vergabegesetz eine nützliche Hilfe sein. 

Zu 3): 

Beirat für die Straßenforschung, 

Gesamtösterreichisches Kontaktkomitee zur Dringlichkeitsreihung bei Baumaß

nahmen an Bundesstraßen, 

Koordinierungsausschuß für elektronische Datenverarbeitung, 

Beirat für das Technische Ve:t'suchswesen und die lUlgemeine Bauforschung , 

Elektrotechnischer Beirat, 

Kuratorium zur Hebung der elektrotechnischen Sicherheit, 

Fünf Arbeitsgruppen, Neubildung (diese Arbeitsgruppen wurden lm November 1980 

gebildet und mit der Erarbeitung von Vorschlägen für die zum Dampfkesselemis

sionsgesetz, BGBl.Nr. 559/1980 zu erlassenden Durchführungsverordnungen betraut. 

An diesen Arbeitsgruppen nehmen Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Öf

fentlicher Verwaltung teil.), 

Grenzkommissionen, 

Österr. Kommission für die Internationale Erdinessung, 
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Beirat für Wohnbauforschung, 

Wasserwirtschaftsfondskommission, 

Beirat für Bauwirtschaft, 

Arbeitskreis V "Bautechnische Angelegenheiten des Zivilschutzes" 

(dieser Arbeitskreis, in dem das BM.f.Bauten und Technik aufgrund seIner Zu

ständigkeit federführend ist, gehört dem Arbeitsauschuß "Z", welcher mehrere 

Arbeitskreise umfaßt und in die Zuständigkeit des BM.f.lnneres fällt, an). 

Zu 4): 

Das Kuratorium zur Hebung der elektrotechnischen Sicherheit wird 

drei bis viermal im Jahr einberufen. 

Die fünf Arbeitsgruppen, welche auf Grund des Dampfkesselemissions

gesetzes neu gebildet wurden, sollen die Arbeiten nach Möglichkeit im Jahre 1981 

abschließen. 

Der Beirat für Wohnbauforschung und die Wasserwirtschaftsfondskommis

Slon werden nach Maßgabe der vorliegenden Förderungsansuchen einberufen. Seit 

der letzten Anfragebeantwortung haben 7 Begutachungssitzungen des Beirates für 

Wohnbauforschung stattgefunden, zuletzt am 6.4.1981. Die Wasserwirtschaftsfonds

kommission hat seit der letzten Anfragebeantwortung drei Begutachtungssitzungen 

abgehalten, zuletzt am-13. Mai 1981, ferner hat ein von der Kommission gebilde

ter Ausschuß zweimal getagt, zuletzt am 14. Juli 1981. 

Alle übrigen Beiräte, Projektgruppen und Kommissionen i.ferden nach 

Bedarf einberufen. 

Zu 5): 

Hinsichtlich des Budgetrahmens bzw. der Kosten ist seit der Beant

wortung der Anfrage vom 29. Juni 1978 keine Änderung eingetreten. Das Kura

torium zur Hebung der elektrotechnischen Sicherheit hat einen Budgetrao~en 

von 600.000,-- S; der Anteil des Bundesministeriums für Bauten und Technik 

beträgt 180.000,-- S. 

Zu 6 und 7): 

Die Namen der ln den einzelnen Beiräten bzw. Kommissionen tätigen 

Personen, die nicht Beamte des Bundesministeriums für Bauten und Technik sind, 

mögen den beiliegenden Listen entnommen werden. 

1299/AB XV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)4 von 5

www.parlament.gv.at



- 5 -

Der Arbeitskreis V "Bautechnische Angelegenheiten des Zivilschutzes" 

setzt sich aus Vertretern der Ressorts, der Ämter der Landesregierungen, der 

Verbindungsstelle der Bundesländer, des Gemeinde- und Städtbundes und einiger 

Einsatzorganisationen zusammen. Die Mitwirkenden des Arbeitskreises werden 

jeweils von den o.a. Stellen nominiert bzw. entsendet. 

Die Tätigkeit in den Beiräten und Kommissionen ist ehrenamtlich und 

wird nicht honoriert. Nur jene Personen, die nicht in Wien ansäßig sind, wer

den allenfalls die Reisekosten vergütet. 

Zu 8) 9 und 10): 

Die Enquete "Leben ohne bauliche Barrieren", veranstaltet von Frau 

Staatssekretär Dr.Eypeltauer am 26.3.198'1, brachte Übersichten ;.lnd Vorschläge 

über Aktivitäten des Bundesministeriums für Bauten und Technik auf dem Gebiet 

der Behindertenmaßnahmen im Racunen des Bundeshochbaues, des Bundesstraßenbaues 

sowie des Wohn- und Siedlungswesens anläßlich des Internationalen Jahres der 

Behinderten 1981 zur praktischen Anwendung seitens der einschlägigen Verwal

tungsstellen sowie öffentlicher und privater Institutionen. 

Das Timing ist unbegrenzt. 

Zu 11 und 12): 

Wie bereits in der Beantwortung zur Anfrage aus dem Jahr 1918 aus

geführt wurde, besteht beim Wasserwirtschaftsfonds sowohl eln mittel- als 

auch ein langfristiges Investitionsprogramm. Das mittelfristige Investitions-

programm des Fonds wird den jeweiligen Gegebe und ist 

in das mittelfristige Investitionsprogr iert. 

Von der Vervielfältigung von Teilen der Anfragebeantwortung 

wurde gemäß § 23 Abs. 2 GOG Abstand genommen. 

Die gesamte Anfragebeantwortung liegt jedoch in der Parlaments

direktion zur Einsichtnahme auf. 
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